
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und 
Leistungen der Autoteile A & K GmbH Hamburg

VI.  Sach- und Rechtsmängel 
1.)  Wir  erbringen  die  zugesagten  Leistungen  nach  dem  zur  Zeit  der 
Beauftragung  geltenden  Stand  der  Technik  sowie  den  einschlägigen 
rechtlichen  Bestimmungen  und  unter  Beachtung  der  branchenüblichen 
Sorgfalt. 

2.) Soweit unsere Leistung einen Sach- oder Rechtsmangel  (nachstehend: 
Mangel)  aufweist,  dessen  Ursache  bereits  zum  Zeitpunkt  des  Gefahrübergangs
vorlag,  hat  der  Besteller  nach  unserer Wahl  Anspruch  auf 
Nacherfüllung  durch  Nachbesserung  oder  Nachlieferung.  Die  hierzu 
notwendigen Aufwendungen, wie  z. B. Lohn-, Material-, Transport- und 
Wegekosten,  tragen  wir  nur,  soweit  diese  Aufwendungen  sich  nicht 
dadurch  erhöhen,  dass  ein  Liefergegenstand  nachträglich  an  einen 
anderen Ort  als  den Sitz  des Bestellers  verbracht wurde,  es  sei  denn, 
diese  Verbringung  entspricht  dem  bestimmungsgemäßen  Gebrauch. 
Ersetzte Teile werden unser Eigentum und sind an uns zurückzugeben. 

3.)  Schlägt  die  Nacherfüllung  fehl,  so  ist  der  Besteller  nach  seiner Wahl 
berechtigt - unbeschadet etwaiger Schadensersatz-  und Aufwendungsersatzansprüche
gemäß  Ziffer  VII. - die Vergütung zu mindern oder sofern unsere Pflichtverletzung nicht nur
unerheblich  ist - vom Vertrag zurückzutreten. 

4.)  Voraussetzung für unsere Haftung für Mängel ist, dass 
a)  diese  nicht  auf  ungeeigneter  oder  unsachgemäßer  Verwendung, 
nichtfachkundiger  Montage  bzw.  Inbetriebsetzung  durch  den 
Besteller  oder  Dritte,  natürlicher  Abnutzung,  fehlerhafter  oder 
nachlässiger  Behandlung,  ungeeigneten  Betriebsmitteln,  Austauschwerkstoffen,
mangelhaften Bauarbeiten, chemischen, elektrochemischen
oder  elektrischen Einflüssen  -  soweit  diese Umstände 
nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind - beruhen. 
b)  der Besteller seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- 
und  Rügeobliegenheiten  ordnungsgemäß  nachgekommen  ist. 
Mängel  sind  insoweit  innerhalb  von  einer  Kalenderwoche  nach 
deren Kenntnis schriftlich zu rügen. 
c)  der  Besteller  unter  Berücksichtigung  eines  angemessenen 
Gewährleistungseinbehalts  gemäß  Absatz  7  nicht  in  Zahlungsverzug ist. 

5.)  Zur  Vornahme  aller  uns  nach  billigem  Ermessen  notwendig  erscheinenden
 Ausbesserungen  und Ersatzlieferungen  hat der Besteller,  nach 
Verständigung mit uns, die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. 
Andernfalls sind wir von den Schadensfolgen  freigestellt, die deswegen 
eintreten,  weil  der  Besteller  uns  nicht  die  erforderliche  Zeit  und 
Gelegenheit  gegeben  hat,  die  notwendigen  Mängelbeseitigungsmaßnahmen
 bzw. Ersatzlieferungen vorzunehmen. Nur in dringenden Fällen 
der  Gefährdung  der  Betriebssicherheit  und  zur  Abwehr  unverhältnismäßig
großer  Schäden  -  wobei  wir  sofort  zu  verständigen  sind  -  oder 
wenn  wir  mit  der  Beseitigung  des  Mangels  in  Verzug  sind,  hat  der 
Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen  zu 
lassen und von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. 



6.)  Mängelansprüche verjähren in 24 Monaten. Dies gilt nicht soweit gemäß 
§§  438  Abs.  1  Nr.  2  (Bauwerke,  Sachen  für  Bauwerke),  479  Abs.  1 
(Rückgriffsansprüche), 634 a Abs. 1 Nr. 2  (Baumängel) BGB  zwingend 
längere  Fristen  vorgeschrieben  sind.  Für  Ersatzstücke  bzw. 
Nachbesserung  haften  wir  bis  zum  Ablauf  der  für  den  ursprünglichen 
Liefergegenstand geltenden Gewährleistungsfrist. 

7.)  Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit als 
der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen 
Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.Ziffer 
VI.2 Satz 2 gilt entsprechend. 

8.)  Bei  Mängelrügen  dürfen  Zahlungen  des  Bestellers  nur  dann  in  einem 
Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis 
zu  den  aufgetretenen  Mängeln  stehen,  wenn  die  Ansprüche  des 
Bestellers  unbestritten  oder  rechtskräftig  festgestellt  sind.  Erfolgt  die 
Mängelrüge  zu  Unrecht,  sind  wir  berechtigt,  die  uns  entstandenen 
Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen. 
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